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Garantiebedingungen 
 
Voraussetzung für den Anspruch auf die Leistungen aus der WANGGO Reifen-Zusatzgarantie 
ist ein vollständig ausgefüllter Garantieschein mit genauen Angaben über die bei WANGGO 
gekauften Reifen. 
 
Den Garantieschein erhalten Sie direkt in der Filiale (gerne ist Ihnen Ihr Verkaufsberater 
beim Ausfüllen behilflich), oder Sie registrieren sich Online innerhalb von 14 Tagen unter 
www.wanggo.at/de/reifen-zusatzgarantie.html unter Bekanntgabe Ihrer Kaufbelegnummer 
(Rechnung). 
 
Der Garantieumfang gilt nur für den/die jeweils beschädigten Reifen für welche die 
Reifengarantie bezahlt wurde und nur für maximal 4 Reifen pro Fahrzeug. Die Garantie gilt 
nicht für einen zweiten Reifen (z.B. bei notwendiger achsweiser Erneuerung), bzw. auch 
nicht für Schäden, welche durch unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Nutzung, falsche 
Fahrwerkseinstellung oder natürliche Abnutzung entstanden sind, bzw. für Schäden welche 
durch die Kaskoversicherung gedeckt sind. Eventuelle Folgeschäden wie z.B. beschädigte 
Felgen oder Unfallschäden, sowie Schäden, welche aus Vorsatz, grob fahrlässigem Verhalten, 
Vandalismus und Diebstahl resultieren, sind ebenfalls ausdrücklich aus dem Garantieumfang 
ausgeschlossen. 
 
Und so einfach funktionierts: 
 
Beim Eintritt eines im Garantieumfang beschriebenen Schadensfalles bringen Sie den 
defekten Reifen zu Ihrer nächstgelegenen WANGGO-Filiale. Gegen Vorlage des 
seinerzeitigen Original-Kaufbeleges (bitte bewahren Sie diesen daher unbedingt auf), wird 
Ihr WANGGO-Reifenfachmann den Schaden beurteilen und bei eindeutig festgestelltem 
Anspruch umgehend die entsprechenden Maßnahmen (Reparatur oder Austausch) einleiten. 


